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EU- Ausländische Haushalts- und Betreuungskräfte  

in Privathaushalten 
 
 

Viele ältere Menschen haben den Wunsch auch im Pflegefall in den eigenen „vier Wänden“ 
wohnen zu bleiben. Bei Menschen mit einem hohen Betreuungsbedarf, die über längere Zeit 

nicht allein in ihrer Wohnung bleiben können, ist dies auch mit einem guten sozialen 

Netzwerk kaum zu bewältigen. Erschwerend kommt ein akuter Mangel an stationären und 

teilstationären Pflegeplätze, sowie auch Versorgungslücken (durch den 

Pflegefachkraftmangel) im ambulanten Bereich hinzu.  

Eine für berufstätige Angehörige fast nicht zu lösende Aufgabe. Deshalb greifen immer mehr 

Menschen auf den Einsatz europäischer Haushalts- und Betreuungskräften, vornehmlich aus 
Osteuropa, zurück. Sie wohnen im Haushalt und helfen bei der Pflege, Haushaltsführung und 

Betreuung mit.  

 

Grundsätzliches 
 Die Haushalts- und Betreuungskraft ist keine Pflegefachkraft. In der Regel ist sie ist 

eine angelernte Hilfskraft. 

 Eine 24 – Stunden – Betreuung bedeutet nicht, dass die Haushalts- und 

Betreuungskraft rund-um-die-Uhr im Einsatz sein kann. 

Beim Einsatz einer ausländischen Haushalts- und Betreuungskraft in Deutschland gilt 

deutsches Recht: Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Insbesondere das 

Arbeitszeitgesetz und Anspruch auf den Mindestlohn.  
Das heißt: 

- Grundsätzlich 8 Stunden täglich  

- Im Einzelfall 10 Stunden 
- 1 Tag frei in der Woche 

- Arbeitsfreie Zeit innerhalb des Tages (d.h. keine Bereitschaft) 

- Ruhezeit 11 Stunden 

 Tätigkeitsfelder 
- Hauswirtschaft 

- Betreuung 

- Grundpflege (z. Bsp. Waschen, An-und Ausziehen, Essen reichen, Toilettengänge…) 
 

 

Wichtig: 
Keinesfalls darf zu den Aufgaben der osteuropäischen Betreuungskraft die medizinische 

Behandlungspflege gehören. Sie muss von ausgebildeten Pflegefachkräften durchgeführt 

werden bzw. von einem ambulanten Pflegedienst erbracht werden. 
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Was sollte man noch bedenken? 
Bei der Entscheidung für die Beschäftigung einer ausländischen Haushalts- und 
Betreuungskraft sollte man einiges bedenken.  

 Die ausländische Betreuungskraft wohnt in Ihrem Haushalt. Können Sie sich 

vorstellen, auf Dauer mit einer fremden Person im Haushalt zusammenzuleben?  

 Haben Sie genug Platz für die Unterbringung? Können Sie ein möbliertes, 
abschließbares Zimmer und ein Bad zur Verfügung stellen bzw. den freien Zugang zum 

Bad und der Küche gewährleisten? 

 Können Sie einen Telefon- und Internetanschluss zur Verfügung stellen, damit die 

Betreuungskraft den Kontakt zu ihrer Familie aufrechterhalten kann?  

 Wie wichtig sind Ihnen deutsche Sprachkenntnisse bei der Betreuung? 

 Wie sind die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für die Betreuungskraft?  

 Ist ein PKW vorhanden? Benötigt die Betreuungskraft einen Führerschein und 

Fahrpraxis? Wie ist die Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr? 

 Wie decken Sie Zeiten jenseits der maximalen 10-Stunden-Arbeitszeit und im Falle von 
Personalwechsel, Krankheit, Urlaub, Kündigung ab?  

 Wie viel Zeit können weitere Familienangehörige aufbringen, um die 

Betreuungssituation zu entlasten?  

 Wer übernimmt organisatorische Tätigkeiten wie Vertragsgestaltung, Überweisungen, 
Rechnungen oder die Klärung steuerlicher Fragen? 

 Wie groß ist Ihr finanzieller Spielraum?  
 

Im Vorfeld zu bedenken 
Bevor man sich mit den Beschäftigungsmodellen auseinandersetzt, sollte man den 

konkreten Bedarf einschätzen und kennen. So kann festgestellt werden ob ein Bedarf an 

Pflege und Betreuung so hoch ist, dass eine Betreuung bis zu 8 Stunden täglich notwendig ist 
oder man durch die Vernetzung verschiedener Dienste (Angehörige, nachbarschaftliche Hilfe, 

ambulanter Dienst, Tagespflege, …) eine Versorgung gewährleisten könnte.  

(siehe Checkliste: Einschätzung Pflege- und Betreuungsbedarf) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

3 

 

Beschäftigungsmodelle 
 

Arbeitgebermodell - Die Anstellung im Privathaushalt 
Themen Beschreibung 

Arbeitgeber 

Der Pflegebedürftige oder ein Mitglied der Familie wird Arbeitgeber,  

mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten (Weisungsrecht, 

Arbeitszeitgesetz, Steuerpflicht, Sozialversicherungspflicht, 
Meldepflicht, …) 

Vermittlung 

Keine.  

Selbständige Suche des Pflegebedürftigen oder seiner Familie nach einer 

Haushalt- und Betreuungskraft 

Bescheinigungen keine 

Befristung der 

Beschäftigung 

Nicht notwendig, aber möglich. 

 

Arbeitsaufnahme Jederzeit, bei Befristung nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrags 

Vertrag 

Arbeitsvertrag zwischen Pflegebedürftigem/Angehörigem 

(Arbeitgeber) und der osteuropäischen Haushalts- und 
Betreuungskraft (Arbeitnehmerin) 

Weisungsrecht: liegt beim Arbeitgeber 

(Pflegebedürftiger/Angehöriger) 
Beinhaltet: z.B. Leistungen, Vergütung, Urlaub, Arbeitszeit, 

Mindestruhezeit, Kündigungsfristen, usw.  

 

Unterstützende Vermittlungsstellen beim Arbeitgebermodell 

FairCare 

(kostenpflichtig) 
BadenWürttemberg 

FairCare ist ein Projekt der VIJ e.V. (Verein für Internationale 
Jugendarbeit Landesverein Württemberg e. V.), das in 

Zusammenarbeit mit der Diakonie Württemberg entstanden ist. 

FairCare vermittelt Betreuungskräften aus Osteuropa, die bei Ihnen 
als Arbeitnehmerinnen angestellt werden möchten.  

Das FairCare Team begleitet und unterstützt nicht nur die 

Betreuungskraft, sondern auch Sie als Arbeitgeber. (Formalitäten, 
Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Meldewesen 

Sozialversicherungsträger, usw.). 
 

CariFair 
(kostenpflichtig) 

Nordrhein-Westfalen 

 

Ein Angebot vom Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.. 

Carifair hilft bei der Suche nach Betreuungskräften aus Osteuropa, 
die bei Ihnen als Arbeitnehmerinnen angestellt werden möchten. 

Ansprechpartnerin von Carifair ist eine Koordinatorin, die sowohl Sie 

als Arbeitgeber, als auch die Haushalts- und Betreuungskraft 

unterstützend begleitet. 
Sie sucht nach geeigneten Betreuungskräften und übernimmt auf 

Wunsch für Sie die Organisation des Arbeitsverhältnisses. Sie 

begleitet Sie während des gesamten Beschäftigungszeitraums. 
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Entsendemodell -  Beim ausländischen Unternehmen angestellt und nach 

Deutschland entsandt  
Themen Beschreibung 

Arbeitgeber Osteuropäisches Unternehmen 

Vermittlung Durch private Vermittlungsagenturen in Deutschland 

Bescheinigungen 
Bescheinigung A1 (Nachweis, dass Sozialversicherung im Heimatland 

besteht) 

Befristung der 

Beschäftigung 

Ja. Kann nur dann als Entsendung angesehen werden, wenn die 

Auslandstätigkeit im Voraus befristet ist (Wechsel der Hilfskraft alle  

8-12 Wochen) 

Arbeitsaufnahme Nach Vorliegen der Bescheinigung A1 

Verträge 

a. Dienstleistungsvertrag zwischen Pflegebedürftigem und 

osteuropäischem Unternehmen über Inhalt. Ort und Zeit der 

zu erbringenden Leistung. (osteuropäische Hilfskraft ist 

angestellt beim osteuropäischen Unternehmen) 

b. Vermittlungsvertrag mit deutscher Agentur 

 

Zweisprachiger ambulanter Pflegedienst 
Themen Beschreibung 

Arbeitgeber 
Zweisprachiger ambulanter Pflegedienst in Deutschland (Zulassung 
der Kranken- und Pflegekassen) 

Vermittlung 

Keine. 

Haushalts- und Betreuungskraft  ist Arbeitnehmerin des 

Pflegedienstes 

Bescheinigungen 

Keine. 
Haushalts- und Betreuungskraft ist Arbeitnehmerin des 

Pflegedienstes und nach deutschem Recht renten-, arbeitslosen- und 

krankenversichert 

Befristung der 
Beschäftigung 

Ja. Unterschiedlich möglich von 4 Wochen bis zu einem Jahr 

Arbeitsaufnahme Nach Abschluss des Dienstleistungsvertrages 

Vertrag 

Dienstleistungsvertrag zwischen Pflegebedürftigem und dem 

ambulanten Pflegedienst über Inhalt. Ort und Zeit der zu 
erbringenden Leistung. (osteuropäische Hilfskraft ist angestellt beim 

ambulanten Pflegedienst). 
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Selbstständige Haushalts- und Betreuungskraft 
Von dieser Beschäftigungsvariante raten Experten eher ab. 
 

Die ausländische Haushalts- und Betreuungskraft bietet die Dienstleistung als Selbständige an 

und arbeitet auf eigene Rechnung. Dafür meldet sie ihr eigenes Gewerbe in Deutschland oder 

ihrem Herkunftsland an und schließt mit dem Pflegebedürftigen einen Dienstleistungsvertrag 

über Tätigkeit, Dauer und Vergütung.  
Selbstständige dürfen aber nicht den Weisungen eines Arbeitgebers unterworfen sein. 

Sie bestimmen Ort, Zeit und Ausführung der Arbeit selbst. 

Darüber hinaus müssen Geschäftsräume nachgewiesen werden. 
Die A1-Bescheinigung gilt auch hier als Nachweis der Sozialversicherung im Herkunftsland. 
 

Das Risiko der Scheinselbstständigkeit besteht. 

Wenn eine erwerbstätige Person als selbstständiger Unternehmer auftritt, obwohl sie von der 
Art ihrer Tätigkeit her Arbeitnehmer ist, spricht man von Scheinselbstständigkeit. 

Voraussetzungen für eine selbstständige Tätigkeit sind unter anderem, dass Arbeitszeit 

und Arbeitsort frei bestimmt werden können, die Arbeitskraft nicht an Weisungen des 
Auftraggebers gebunden ist und dass sie für mehrere Auftraggeber tätig ist.   

Wenn die selbständige Haushalts- und Betreuungskraft über einen längeren Zeitraum im 

Privathaushalt wohnt und tätig ist, Weisungen vom Auftraggeber annimmt und nur einen 
Auftraggeber hat und nicht mehrere, besteht der Verdacht der Scheinselbständigkeit. 
 

Haben Sie Zweifel, ob die Haushalt-und Betreuungskraft tatsächlich selbständig ist, können 

Sie bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ein kostenlose Statusfeststellungsverfahren 
beantragen. 
 

Scheinselbstständigkeit wird mit empfindlichen Bußgeldern  

– auch für den Auftraggeber – geahndet!!! 
Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die hohe 

Geldbußen und erhebliche Nachzahlungen mit sich bringen kann. Dabei wird nicht nur die 

Person, die die Schwarzarbeit erbracht hat, sondern auch die Person, die sie in Anspruch 
genommen hat, zur Rechenschaft gezogen.  
 

 

Links.: 

https://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/ausl%C3%A4ndische-

haushalts-und-betreuungskr%C3%A4fte-in-privathaushalten-46008893  
 

 

https://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/ausl%C3%A4ndische-haushalts-und-betreuungskr%C3%A4fte-in-privathaushalten-46008893
https://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/ausl%C3%A4ndische-haushalts-und-betreuungskr%C3%A4fte-in-privathaushalten-46008893

